
EHRUNGSORDNUNG DES BREMER TURNVERBANDES e.V. 
§ 1  Grundsatz 

Der Bremer Turnverband e.V. (im folgenden BTV) würdigt die Verdienste um das Turnen und 
den Sport die für den BTV und das Land Bremen erworben wurden. 

§ 2  Ehrungen 
 Der BTV verleiht nach vorheriger Anhörung des Ehrungsausschusses: 

1.) an Einzelpersonen 
- die Ehrennadel des BTV in Silber 
- die Ehrennadel des BTV in Gold 
- die Ehrenmitgliedschaft 

2.) an Einzelpersonen, Mannschaften und Gruppen 
- die Leistungsnadel des BTV 

3.) an Vereine 
- das Arno-Kunath-Schild 

§ 3  Ehrennadel in Silber 
Die Ehrennadel in Silber mit Urkunde wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in 
langjähriger Vereins- und/oder Turnkreis- und/oder Verbandstätigkeit um das Turnen verdient 
gemacht haben. 

 Verleihungsberechtigt ist das Präsidium des BTV. 
§ 4  Ehrennadel in Gold 

Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in 
langjährigen, vorbildlichem Wirken um das Turnen außergewöhnliche Verdienste erworben 
haben. 
Die Ehrung kann auch Förderern  des Turnens und des Sports zuteil werden. 
Verleihungsberechtigt ist das Präsidium des BTV. 

§ 5  Ehrenmitgliedschaft 
Die Ehrenmitgliedschaft des BTV wird als höchste Ehrung an Persönlichkeiten verliehen, die 
sich überragende Verdienste um das Turnen und den Sport erworben haben. 
Verleihungsberechtigt ist das Präsidium des BTV auf Beschluss des Landesturntages. 

§ 6  Leistungsnadel 
Die Leistungsnadel des BTV  wird an Einzelpersonen, Mannschaften und Gruppen verliehen, 
die bei turnerischen Wettkämpfen herausragende Leistungen erzielt haben. 
Verleihungsberechtigt ist das Präsidium des BTV. 

§ 7  Arno-Kunath-Schild 
Das Arno-Kunath-Schild wird an Vereine verliehen, die sich durch langjähriges, 
hervorragendes Wirken für das Turnen ausgezeichnet haben. 
Verleihungsberechtigt ist das Präsidium des BTV. 

§ 8  Ehrungsvorschläge 
1.) Ehrungsvorschläge für Einzelpersonen, Mannschaften und Gruppen sollen von dem 

Verein der zu Ehrenden eingereicht werden. 
2.) Antragsberechtigt sind daneben das Präsidium des BTV, Landesfachausschüsse, die 

Turnkreisvorstände und der Ehrungsausschuss. 
3.) Die Tätigkeiten und Verdienste sowie bereits erfolgte Auszeichnungen der zu Ehrenden 

sind, unter Angabe des Verleihungsjahres und der verleihenden Organisation, bei der 
Antragstellung aufzuführen. 

4.) Bei der Antragstellung ist zu beachten, dass vieljährige Mitgliedschaft oder 
Wettkampferfolge allein nicht als verdienstvolle Tätigkeit im Sinne der §§ 2-5 gelten. 

5.) Anträge müssen mindestens 4 Wochen vor dem beabsichtigten Verleihungstermin in der 
BTV Geschäftsstelle eingereicht werden. 

6.) Ehrungsanträge  sind über das Präsidium des BTV an den Ehrungsausschuss zu richten, 
es sei denn, der Ehrungsausschuss macht selbst von seinem Vorschlagsrecht Gebrauch. 

§ 9  Reihenfolge und Durchführung der Ehrungen 
1.) Ehrungen sollen grundsätzlich in der in § 1 genannten Reihenfolge vorgenommen werden. 
2.) Ehrungen sollen in würdiger Form vorgenommen werden. 

§ 10 Kosten und Ablehnung 
1.) Die Kosten für eine Ehrung sind vom Antragsteller zu tragen, deren Höhe ist dem Anhang 

der FWO des BTV zu entnehmen. 
2.) gegen Ablehnung oder Zurückstellung eines Vorschlags ist ein Widerspruch nicht 

zulässig. Ein Anspruch auf Bekanntgabe der Entscheidungsgründe besteht nicht. 
§ 11 Zusammensetzung des Ehrungsausschusses 

Der Ehrungsausschuss besteht aus einem Präsidiumsmitglied als Vorsitzenden sowie je 
einem Vertreter der drei Turnkreise. 

 
Beschlossen durch den Turntag/Hauptausschuss des BTV am………………...    

 


